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In Arzthaftungssachen gelten grundsätzlich die 
allgemeinen Regeln. Wie in jedem Zivilprozess 
hat derjenige, der einen Anspruch durchsetzen 
will, dessen Voraussetzungen darzulegen und 
gegebenenfalls zu beweisen. Will ein Patient 
wegen eines Behandlungsfehlers Schadener-
satz beanspruchen, muss er also darlegen, dass 
dem Arzt ein vorwerfbarer Behandlungsfehler 
unterlaufen ist und dieser Fehler einen Scha-
den verursacht hat. Alle diese Voraussetzungen 
– Fehler, Schaden und Ursachenzusammenhang 
zwischen Fehler und Schaden – hat grundsätz-
lich der Patient zu beweisen.

Das ist ihm nur schwer möglich. Er kennt in 
der Regel die einzelnen Fakten nicht und weiß 
oft nicht, welche konkreten Behandlungsmaß-
nahmen – zum Beispiel während einer Opera-
tion – durchgeführt worden sind. Hinzu kommt, 
dass häufig zweifelhaft ist, ob ein schicksal-
hafter Verlauf einer Krankheit vorliegt oder 
aber ein Gesundheitsschaden, der auf einen Be-
handlungsfehler zurückzuführen ist. Mit Rück-
sicht auf diese besondere, im Arzthaftungspro-
zess typische Situation, hat die Rechtsprechung 
für das Arztrecht besondere Beweislastregeln 
entwickelt, mit der Folge, dass dem Patienten 
je nach Fallgestaltung Beweiserleichterungen 
zugestanden werden oder sogar eine Beweis-
lastumkehr angenommen wird. 

Die für die Praxis auch der Gutachterstelle we-
sentlichen Besonderheiten sollen im Folgenden 
dargestellt werden. 

Grundlagen

Auszugehen ist von dem bereits erwähnten all-
gemeinen, jeden Zivilprozess beherrschenden 
Grundsatz, dass jede Partei die für sie günsti-
gen Tatsachen vorzutragen hat und – soweit sie 
beweisbedürftig sind – auch beweisen muss. 

Beweisbedürftig sind solche Tatsachen, welche 
zwischen den Parteien streitig sind. Streitig ist 
eine Tatsache dann, wenn sie der Gegner wirk-
lich bestreitet, das heißt, wenn er den Sach-
verhalt anders darstellt als die Gegenpartei. 
Eine Tatsachenbehauptung gilt deshalb als 
unstreitig, wenn sich die Gegenpartei zu dieser 
Behauptung nicht äußert. Behauptet ein Pati-
ent zum Beispiel, er sei vor der Operation über 
bestimmte Risiken nicht aufgeklärt worden und 
nimmt der Arzt dazu nicht Stellung, so steht 
der Aufklärungsmangel „unstreitig“ fest. Ein 
Beweis hierzu ist nicht zu erheben. Die Frage, 
welche Partei den Beweis zu führen hätte, stellt 
sich nicht. 

Auf die Beweislast kommt es erst an, wenn es 
um bestrittene und deshalb beweisbedürftige 
Tatsachen geht. Die Beweislastregeln bestim-
men dann, wer den Beweis führen muss und 
wer die Nachteile zu tragen hat, wenn der Be-
weis nicht gelingt, es also ungewiss bleibt, ob 
eine Tatsachenbehauptung wahr oder unwahr 
ist. 

Bleibt zum Beispiel ungeklärt, ob ein Gesund-
heitsschaden schicksalhaft entstanden oder 
durch einen Arztfehler verursacht worden ist, 
entscheidet die Beweislast darüber, welche 
Partei den Prozess gewinnt. Wie bereits er-

wähnt, hat grundsätzlich der Patient auch den 
Kausalzusammenhang zwischen Arztfehler und 
Schaden zu beweisen. In besonderen Fällen 
kann es aber auch zu einer Beweislastumkehr 
kommen. Solche Besonderheiten werden nach-
folgend erläutert. 

Verfahren

Hier erscheint ein kurzer Hinweis auf das Ver-
fahren vor der Gutachterstelle der Bayerischen 
Landesärztekammer (BLÄK) angebracht. Dieses 
Verfahren unterscheidet sich von einem Zivil-
prozess im Kern nur dadurch, dass die Gutach-
terstelle nicht die Befugnis hat, durch Einver-
nahme von Zeugen oder persönliche Anhörung 
der Parteien die Wahrheit zu erforschen. Eine 
abschließende Klärung ist deshalb nicht immer 
möglich, nämlich dann nicht, wenn gleichsam 
Aussage gegen Aussage steht und es auf einen 
Zeugenbeweis ankäme. 

Das ist allerdings nicht allzu häufig der Fall. In 
den meisten Fällen kann auf Grund der ärzt-
lichen Unterlagen eindeutig festgestellt wer-
den, ob ein ärztlicher Behandlungsfehler vor-
liegt oder nicht. Anhand von Röntgenbildern 
kann zum Beispiel nachträglich zweifelsfrei 
festgestellt werden, ob eine Fraktur fehlerhaft 
übersehen wurde. Ebenso zweifelsfrei kann 
ein in diese Richtung zielender Vorwurf aus-
geräumt werden. Ähnlich verhält es sich mit 
vielen anderen Befunden, die erhoben und do-
kumentiert worden sind. 

Die Gutachterstelle beurteilt den Sachverhalt im 
Wesentlichen auf der Grundlage der ärztlichen
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Unterlagen und unter Beachtung der Regeln 
der Beweislast. 

Nicht selten hängt die Beweislastverteilung von 
Vorfragen ab, die auf medizinischem Gebiet 
liegen. In diesem Bereich sind auch die Gerichte 
auf die Hilfe von Sachverständigen angewiesen. 
Es gehört zu den Aufgaben der Gutachterstelle 
solche Vorfragen zu klären, also darzulegen, ob 
etwa ein „grober Behandlungsfehler“ vorliegt, 
ob bestimmte Behandlungsmaßnahmen zu do-
kumentieren gewesen wären oder auch, auf 
welche Risiken oder Behandlungsalternativen 
im Rahmen der Aufklärung hätte eingegangen 
werden müssen. 

Dokumentationsfehler, Aufklärungsfehler, gro-
ber Behandlungsfehler oder Diagnose- und Be-
funderhebungsfehler sind die typischen Fehler, 
um die wesentlichsten Beweisfragen in Arzt-
haftungssachen zu erörtern.

Ernst Karmasin (BLÄK)
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